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Steuerliche Abzugsfähigkeit der Bew irtungskosten ei nes
Bereichsleiters für Jahresabschlussfeier seiner Abt eilung

 

O rientierungssatz

1. Bew irtungskosten eines Bereichsleiters m it varia blen Bezügen anlässlich der Jahresabschluss-
feier für die ihm  unterstellten M itarbeiter, deren Ausrichtung der Arbeitgeber auf die Abteilungs-
leiter und Bereichsleiter abgew älzt hat, sind beruf lich veranlasst und in voller Höhe als W er-
bungskosten abzugsfähig (Rn.22) (Rn.24) (Rn.26) (Rn .28).

2. Der Um stand, dass die Feier im  Streitjahr am  Tag  vor dem  Geburtstag des Bew irtenden statt-
fand, indiziert angesichts des Teilnehm erkreises so w ie der Tatsache, dass der Bew irtende die
Veranstaltung bereits vor M itternacht verlassen hat , keine private Veranlassung der Bew irtung
(Rn.25).

Fundstellen

DStRE 2009, 1042-1043 (red. Leitsatz und Gründe)

w eitere Fundstellen

AuA 2009, 297 (Kurzw iedergabe)
Ubg 2009, 717 (red. Leitsatz)

D iese Entscheidung w ird zitiert

 Rechtsprechung
Vergleiche FG Ham burg 5. Senat, 24. Juni 2009, Az: 5 K 217/08

 Literaturnachw eise
Ralf Jahn, GStB 2009, 197-198 (Entscheidungsbesprec hung)

D iese Entscheidung zitiert

 Rechtsprechung
Vergleiche BFH 6. Senat, 10. Juli 2008, Az: VI R 26 /07
Vergleiche BFH 6. Senat, 19. Juni 2008, Az: VI R 33 /07

Tatbestand

1 Streitig ist, ob der Kläger bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit Bew irtungskos-
ten in Höhe von 262,60 € als W erbungskosten zum  Abz ug bringen kann.

2 Die Kläger sind verheiratet und werden für das Str eitjahr 2006 gem einsam  zur Einkom m ensteu-
er veranlagt. Im  Rahm en ihrer Einkom m ensteuererklär ung für 2006 m achten sie bei den Ein-
künften des Klägers aus seiner nichtselbständiger T ätigkeit als kaufm ännischer Leiter Bew ir-
tungskosten in Höhe von 262,60 € als W erbungskosten  geltend, m it dem  Hinw eis: „Jahresab-
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schlussveranstaltung m it eigener Abteilung“ (Bl. 6 der ESt-Akte). Zur Erläuterung führte der Klä-
ger aus (Bl. 7 der ESt-Akte), er habe - entgegen de r Einigung m it dem  Beklagten im  Vorjahr - auf
Grund neuer Urteile des BFH (vom  11. Januar 2007 VI I R 52/03 und vom  1. Februar 2007 VI R
25/03) die Kosten der Veranstaltung kom plett für al le M itarbeiter seiner Abteilung geltend ge-
m acht, zum al es sich nicht um  ein „persönliches“ Er eignis handle. Der Kläger legte des W eite-
ren eine Rechnung des Restaurants „Ratsstuben“ vom  30. Novem ber 2006 über 262,30 € vor,
auf die w egen der w eiteren Einzelheiten verw iesen w ird (Bl. 45 bis 48 der ESt-Akte).

3 M it Einkom m ensteuerbescheid für 2006 vom  25. Oktob er 2007 wurde die Einkom m ensteuer auf
39.622,00 € festgesetzt und in den Erläuterungen u. a. ausgeführt, dass die Bew irtungskosten
nicht hätten berücksichtigt werden können, da die g esetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt
seien. Aus der Rechnung m üsse neben Nam en und Ansch rift der Gaststätte auch der Nam e des
bew irtenden Steuerpflichtigen ersichtlich sein. Ebe nso fehlten auf der Rechnung bzw . dem  bei-
zufügenden Blatt die Angaben zum  Anlass der Bew irtu ng und zu den bew irteten Personen.

4 Am  22. Novem ber 2007 legten die Kläger Einspruch e in und führten aus, bei den bew irteten
Gästen handle es sich ausschließlich um  Firm enangeh örige aus der Abteilung des Klägers und
um  einen Angehörigen der Abteilung „Inform ationssys tem e“, der die SAP-M odule FI und CO be-
treue, die zum  Verantwortungsbereich des Klägers ge hörten. Es habe keinerlei privaten Anlass
für diese Jahresabschlussveranstaltung gegeben. Den  Zweck und Anlass dieser Veranstaltung
habe er bereits bei seinen Einsprüchen gegen die Be scheide für 2004 genannt. Folgende M itar-
beiter der L AG hätten an der Veranstaltung teilgen om m en: P. S., A. T., C. S., G. M ., T. W ., U. H.,
A. G., B. B. und die Herren M . K., S. E., A. B., M .  M ., R. K. und E. B. sow ie er, der Kläger.

5 Der Beklagte w ies die Kläger m it Schreiben vom  27.  Novem ber 2007 darauf hin, dass die Rech-
nung auch den Nam en des bew irtenden Steuerpflichtig en enthalten m üsse und dass der Steu-
erpflichtige, w enn die Bew irtung in einer Gaststätt e stattgefunden habe, schriftlich Angaben
zu dem  Anlass und den Teilnehm ern der Bewirtung m ac hen m üsse. Die schriftlichen Angaben
könnten auf der Rechnung oder getrennt gem acht werd en. Erfolgten die Angaben getrennt von
der Rechnung, m üssten das Schriftstück über die Ang aben und die Rechnung grundsätzlich zu-
sam m engefügt werden. Die Angabe des Nam ens des bew i rtenden Steuerpflichtigen sei Voraus-
setzung für den Nachweis der betrieblichen Veranlas sung. Diese Angabe fehle auf der einge-
reichten Rechnung.

6 Auf entsprechende Bitte erhielt der Kläger die Ori ginalrechnung zurück, die er sodann - m it ent-
sprechenden Ergänzungen versehen – dem  Beklagten am  26. M ärz 2008 erneut vorlegte (Bl. 45
- 48 der ESt-Akte).

7 M it Einspruchsentscheidung vom  30. April 2008 wurd e der Einkom m ensteuerbescheid für 2006
vom  25. Oktober 2007 aus nicht streitbefangenen Grü nden geändert (Grund und Um fang der
teilweisen Vorläufigkeit im  Sinne des § 165 AO wurd en geändert) und im  Übrigen der Einspruch
zurückgew iesen. Zur Begründung w urde ausgeführt, de r Kläger habe zur Begründung seines
Einspruchs auf seine Ausführungen zum  Rechtsbehelfs verfahren 2004 verw iesen („Anerken-
nung der geleisteten Arbeit, Steigerung der M itarbe iterm otivation“). Die vom  Kläger m ehr als
ein Jahr nach der Bew irtung nachträglich vorgenom m e nen Einträge zu den bew irteten Personen
erfüllten nicht m ehr in vollem  Um fang die zugedacht e Beweisfunktion, da nicht auszuschließen
sei, dass sich durch Zeitablauf Unrichtigkeiten ein geschlichen hätten oder in Kauf genom m en
w orden seien. Die in § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 S. 2 ESt G geforderten Angaben m üssten zeitnah er-
stellt werden und seien nach Ablauf eines Zeitraum s  von m ehr als einem  Jahr nicht m ehr nach-
holbar. Im  Übrigen fehle nach w ie vor der vom  Rechn ungsaussteller ergänzte Nam e des Bew ir-
tenden auf der Rechnung.

8 Am  20. M ai 2008 haben die Kläger Klage erhoben.

9 Sie legten dem  Beklagten - auf seine entsprechende  Bitte hin – zum  Zwecke der Klageerw ide-
rung den Anstellungsvertrag zw ischen dem  Kläger und  der Firm a L AG vom  01. Juni 2006 vor,
auf den wegen der weiteren Einzelheiten verw iesen w ird (Bl. 93 - 98 der ESt-Akte). In § 2 Ab-
satz 1 dieses Vertrages wurde vereinbart, dass der Kläger ein festes Jahresgehalt und ab 01. Juli
2006 des W eiteren einen „Basisbonus“ i.H.v. insgesa m t 45.000,00 € brutto pro Jahr erhalte, der
sich nach dem  im  Vertrag geregelten „Auszahlungsgra d“ bestim m e. Darüber hinaus w urde in §
2 Absatz 3 vereinbart, dass die Bezüge des Klägers längstens im  Abstand von zwei Jahren über-
prüft würden und dabei unter anderem  die berufliche  Leistung berücksichtigt w erde.
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10 Die Kläger tragen ergänzend vor, bis etw a 2002 se i die Übernahm e der Kosten solcher Jahres-
abschlussveranstaltungen zur Förderung des Team geis tes und der M itarbeiterm otivation durch
den Arbeitgeber erfolgt. Da allerdings eine Ungleic hbehandlung der M itarbeiter habe ausge-
schlossen w erden sollen und keine einheitliche Prax is für die unterschiedlichen Bereiche des Un-
ternehm ens habe gefunden werden können, sei entschi eden w orden, dies nicht m ehr zu tun.
Der variable Gehaltsanteil der Bereichsleiter gesta tte es, dass sie diese Veranstaltungen nun in
eigener Regie und auf eigene Kosten durchführten. S olche Veranstaltungen seien geeignet, ins-
gesam t ein Arbeitsklim a zu schaffen, das zu m otivie rten M itarbeitern und dam it zu guten Leis-
tungen beitrage, was letzten Endes nicht nur dem  Un ternehm en, sondern auch dem  Arbeits-
platz des Klägers und seinem  Bonus – der zu 2/3 von  Finanzkennzahlen und zu 1/3 vom  Positi-
onserfolg abhängig sei – diene. Das Finanzam t habe unterstellt, dass die Veranstaltung am  30.
Novem ber 2008 durch ein „persönliches Ereignis m it veranlasst“ gew esen sei, da der Kläger am
darauf folgenden Tag Geburtstag gehabt habe. Die Pl anung dieser Veranstaltung erfolge jedoch
regelm äßig durch eine M itarbeiterin bzw . einen M ita rbeiter, sowohl w as den Ort als auch was
den Term in anbelange. Die Auflagen seien, dass er -  der Kläger - und m öglichst viele M itarbeiter
den Term in w ahrnehm en könnten. Falls der Vorabend s eines Geburtstages für eine private Ge-
burtstagsfeier hätte genutzt werden sollen, hätte e r bestim m t die Klägerin und ein paar Freunde
dazu eingeladen. Er biete Zeugenaussagen von an der  Veranstaltung teilnehm enden M itarbei-
tern an, die belegen könnten, dass er m it keinem  Te ilnehm er befreundet sei, und die an Eides
statt versicherten, dass es sich nicht um  eine priv ate Veranstaltung gehandelt habe, schon gar
nicht um  eine Geburtstagsfeier. M an hätte ihm  zudem  noch nicht einm al zum  Geburtstag gratu-
lieren können, da er vor M itternacht die Veranstalt ung verlassen habe, w ie die Uhrzeit auf der
Rechnung der Gaststätte belege.

11 Die Kläger beantragen sinngem äß, den Einkom m enste uerbescheid für das Jahr 2006 vom  25.
Oktober 2007 in der Gestalt der Einspruchsentscheid ung vom  30. April 2008 zu ändern und die
Einkom m ensteuer so festzusetzen, w ie sie sich ergib t, wenn bei den Einkünften des Klägers aus
nichtselbständiger Arbeit weitere W erbungskosten in  Höhe von 262,60 € (Bew irtungskosten)
zum  Abzug zugelassen w erden.

12 Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

13 Auf den Hinw eis des Gerichts, dass der BFH m it Ur teilen vom  10. Juli 2008 (VI R 26/07, BFH/NV
2008, 1831) und vom  19. Juni 2008 (VI R 7/07 und VI  R 33/07, BFH/NV 2008, 1922) entschieden
habe, dass die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 S.  1 Nr. 2 EStG nicht eingreife, wenn ein Ar-
beitnehm er aus beruflichem  Anlass Aufw endungen für die Bew irtung von Arbeitskollegen trage,
äußerte sich der Beklagte w ie folgt:

14 Er teile zwar die Rechtsauffassung des BFH. Ein W erbungskostenabzug kom m e im  vorliegen-
den Fall allerdings deshalb nicht in Betracht, weil  es sich bei den streitigen Kosten um  M ischauf-
w endungen m it einem  nicht nur untergeordneten Priva tanteil handele. Bei der die Bew irtungs-
kosten verursachenden Veranstaltung habe es sich um  die Jahresabschlussfeier der Abteilung
Finanzrechnungswesen und Controlling, deren Leiter der Kläger gewesen sei, gehandelt. Dies
sei zwar - zum indest auf den „ersten Blick“ – ein r ein beruflicher Anlass. Bei näherer Betrach-
tung könne jedoch auch eine private M itveranlassung  nicht ausgeschlossen werden. Gem äß §
12 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG könne die Feier auch au fgrund der herausgehobenen Position und
der gesellschaftlichen Stellung des Klägers durchge führt worden sein. Schon im  Einspruchsver-
fahren 2004 sei es dem  Kläger nicht gelungen, das F inanzam t davon zu überzeugen, dass es
sich nicht um  Kosten der Lebensführung i.S. des § 1 2 Nr. 1 Satz 2 EStG handele. Lediglich aus
verwaltungsökonom ischen Gründen sei im  Rahm en einer  einvernehm lichen Regelung ein Teil
der Kosten zum  Abzug zugelassen worden. Grundsätzli ch seien auch bei Arbeitnehm ern m it va-
riablen Gehaltsbestandteilen Aufwendungen im  Zusam m enhang m it gesellschaftlichen Veran-
staltungen, zu denen ihnen unterstellte Kollegen ei ngeladen würden und bei denen – w ie im
Streitfall – dienstliche Verrichtungen fehlten oder  eine untergeordnete Rolle spielten, der allge-
m einen Lebensführung zuzuordnen. Im  vorliegenden Fa ll trete hinzu, dass die Veranstaltung ei-
nen Tag vor dem  Geburtstag des Klägers stattgefunde n habe. Unabhängig davon sei bei Jahres-
abschlussfeierlichkeiten unter Kollegen einer Abtei lung eine Verbindung m it dem  Privatbereich
nicht auszuschließen, denn auch während der Arbeits zeit kom m e es – auch wenn in der Freizeit
ansonsten keine Kontakte bestünden – häufig zu freu ndschaftlichen Beziehungen. Für die priva-
te Veranlassung spreche auch, dass die Veranstaltun g nicht vom  Arbeitgeber geplant und orga-
nisiert worden sei und nicht in Räum en der Arbeitge berin, sondern in einem  vom  Kläger ausge-
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w ählten Lokal stattgefunden habe. Dem  vom  Kläger im  Klageverfahren vorgelegten Schreiben
seiner Arbeitgeberin vom  06. Januar 2009 sei zwar z u entnehm en, dass die Arbeitgeberin derar-
tigen Veranstaltungen insgesam t positiv gegenüberst ehe. Nach Auffassung des Finanzam tes sei
das betriebliche Interesse aber nur von untergeordn eter Bedeutung. W arum  sonst habe die Ar-
beitgeberin solche Veranstaltungen nicht generell u nterstützt? Unverständlich sei dem  Finanz-
am t auch der Hinweis der Arbeitgeberin, dass trotz des betrieblichen Interesses eine Bezuschus-
sung der Aufw endungen aus Gründen einer m öglichen U ngleichbehandlung nicht vorgesehen
sei. Gew iss hätte es W ege gegeben, eine Bevorzugung  einzelner Abteilungen zu verm eiden.

15 W egen der weiteren Einzelheiten w ird auf die Schr eiben der Arbeitgeberin des Klägers vom  06.
Januar 2009 verw iesen (Blatt 59 der Gerichtsakte).

16 Die Beteiligten haben übereinstim m end auf die Dur chführung einer m ündlichen Verhandlung
verzichtet.

Entscheidungsgründe

17 Die Klage ist begründet.

18 Der Einkom m ensteuerbescheid für das Jahr 2006 vom  25. Oktober 2007 in der Gestalt der Ein-
spruchsentscheidung vom  30. April 2008 ist rechtsw i drig, verletzt die Kläger in ihren Rechten
und ist daher aufzuheben bzw . zu ändern, soweit bei  den Einkünften des Klägers aus nichtselb-
ständiger Arbeit weitere W erbungskosten in Höhe von  262,60 € (Bew irtungskosten) zum  Abzug
zuzulassen sind (§ 100 Abs. 1 Satz 1 Finanzgerichts ordnung – FGO).

19 W erbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, S icherung und Erhaltung der Einnahm en
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 des Einkom m ensteuergesetzes -ESt G-). Hierzu können nach § 9 Abs. 5 EStG
i.V.m . § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG auch Bew irtungs aufwendungen eines Arbeitnehm ers zählen.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) liegen W erbungskosten dann vor,
w enn zw ischen den Aufwendungen und den steuerpflich tigen Einnahm en ein Veranlassungs-
zusam m enhang besteht. Eine berufliche Veranlassung ist gegeben, w enn die Aufw endungen
objektiv m it dem  Beruf zusam m enhängen und subjektiv  zu dessen Förderung erbracht werden
(z.B. BFH-Urteil vom  10. Juli 2008 VI R 26/07, BFH/ NV 2008, 1831 m .w .N.). Ob der Steuerpflich-
tige Aufw endungen aus beruflichem  Anlass tätigt ode r ob es sich um  Aufwendungen für die Le-
bensführung i.S. von § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG handelt , m uss anhand einer W ürdigung aller Um -
stände des Einzelfalls entschieden w erden (ebenda).

20 Für die Beurteilung, ob die Aufw endungen für eine  Feier beruflich oder privat veranlasst sind,
ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH in erster  Linie auf den Anlass der Feier abzustel-
len (ebenda). Indes ist der Anlass einer Feier nur ein erhebliches Indiz, nicht aber das allein ent-
scheidende Kriterium  für die Beurteilung der berufl ichen oder privaten Veranlassung der Bew ir-
tungsaufw endungen. Trotz eines herausgehobenen pers önlichen Ereignisses kann sich aus den
übrigen Um ständen des Einzelfalls ergeben, dass die  Aufw endungen für die Feier beruflich ver-
anlasst sind. Für die Zuordnung der Aufwendungen zu m  beruflichen oder privaten Bereich ist
daher auch von Bedeutung, w er als Gastgeber auftrit t, wer die Gästeliste bestim m t, ob es sich
bei den Gästen um  Kollegen, Geschäftsfreunde oder M itarbeiter (des Steuerpflichtigen oder des
Arbeitgebers), um  Angehörige des öffentlichen Leben s, der Presse, um  Verbandsvertreter oder
um  private Bekannte oder Angehörige des Steuerpflic htigen handelt. Zu berücksichtigen ist au-
ßerdem , an w elchem  Ort die Veranstaltung stattfinde t, ob sich die finanziellen Aufwendungen
im  Rahm en vergleichbarer betrieblicher Veranstaltun gen bewegen und ob das Fest den Charak-
ter einer privaten Feier aufweist oder ob das nicht  der Fall ist (ebenda).

21 Nach M aßgabe dieser Rechtsgrundsätze kom m t der Se nat nach um fassender Prüfung aller we-
sentlichen Um stände des Streitfalles zu der Überzeu gung, dass die streitigen Bew irtungskosten
beruflich veranlasst sind:

22 Ein gew ichtiges Indiz für die berufliche Veranlas sung ist der Anlass der Feier. Im  vorliegenden
Fall hat der Beklagte eingeräum t, dass es sich bei einer Jahresabschlussfeier der Abteilung Fi-
nanzrechnungswesen und Controlling - zum indest auf den „ersten Blick“ – um  einen rein berufli-
chen Anlass gehandelt hat. Für die berufliche Veran lassung spricht aber des W eiteren auch der
Um stand, dass es sich bei den Gästen ausschließlich  um  Kollegen bzw . M itarbeiter des Klägers
gehandelt hat. Der Beklagte ist zwar der Auffassung , auch bei Jahresabschlussfeierlichkeiten un-



- Seite 5 von 6 -

ter Kollegen einer Abteilung sei eine Verbindung m i t dem  Privatbereich nicht auszuschließen,
denn auch während der Arbeitszeit kom m e es – auch w enn in der Freizeit ansonsten keine Kon-
takte bestünden – häufig zu freundschaftlichen Bezi ehungen. Zur Überzeugung des Senats stellt
allerdings allein die M öglichkeit, dass einzelne od er m ehrere Kollegen während ihrer Arbeitszeit
einen freundschaftlichen Um gang m iteinander pflegen , die berufliche Veranlassung nicht in Fra-
ge. Für die berufliche Veranlassung spricht des W ei teren das Schreiben der Arbeitgeberin des
Klägers vom  06. Januar 2009, in dem  Folgendes ausge führt w ird:

23 „Trotz des betrieblichen Interesses an solchen Ve ranstaltungen hat der Vorstand der L AG ent-
schieden, dass diese Veranstaltungen durch die Abte ilungs- bzw . Bereichsleiter direkt organi-
siert und finanziert w erden, um  sich nicht dem  Vorw urf der Ungleichbehandlung auszusetzen,
da aus organisatorischen Gründen keine Jahresabschl ussveranstaltung auf Gesam tunterneh-
m ensebene durchgeführt w ird.“

24 Die Arbeitgeberin des Klägers hat dam it sinngem äß  erklärt, dass die Durchführung der Jahres-
abschlussveranstaltungen im  gesam ten Unternehm en au f die Abteilungs- bzw . Bereichsleiter
„abgewälzt“ wurde. Dies ist ein weiteres Indiz für die berufliche Veranlassung. Der Beklagte ist
zwar der Auffassung, dass das betriebliche Interess e der Arbeitgeberin nur von untergeordneter
Bedeutung sei, da sich die Frage stelle, w eshalb di e Arbeitgeberin solche Veranstaltungen nicht
generell unterstützt habe. Unverständlich sei dem  F inanzam t auch der Hinweis der Arbeitgebe-
rin, dass trotz des betrieblichen Interesses eine B ezuschussung der Aufwendungen aus Gründen
einer m öglichen Ungleichbehandlung nicht vorgesehen  sei. Gew iss hätte es W ege gegeben, ei-
ne Bevorzugung einzelner Abteilungen zu verm eiden. Ob diese Spekulationen des Beklagten zu-
treffen oder nicht, kann allerdings dahin stehen. D ass das betriebliche Interesse der Arbeitge-
berin des Klägers nicht nur von untergeordneter Bed eutung gew esen sein kann, lässt sich näm -
lich schon daran erkennen, dass die Entscheidung, d ie Durchführung der Jahresabschlussveran-
staltungen im  gesam ten Unternehm en auf die Abteilun gs- bzw . Bereichsleiter „abzuwälzen“, auf
Vorstandsebene getroffen w urde. Vor diesem  Hintergr und spricht auch der Um stand, dass die
Veranstaltung auch außerhalb der Räum lichkeiten der  Arbeitgeberin stattfinden kann und dass
die Abteilungs- bzw . Bereichsleiter selbst die Orga nisation übernehm en m üssen, nicht gegen die
berufliche Veranlassung.

25 Das Gericht ist auch der Auffassung, dass das Dat um  der Veranstaltung im  vorliegenden Fall
nicht für eine private Veranlassung spricht. Im  Str eitjahr fand die Jahresabschlussfeier zw ar ei-
nen Tag vor dem  Geburtstag des Klägers statt. W ie d er vom  Kläger vorgelegten Rechnung über
die Bew irtungskosten zu entnehm en ist und w ie der K läger unw idersprochen vorgetragen hat,
verließ er jedoch schon vor M itternacht die Veranst altung. Eine private Veranlassung könnte
m an daher allenfalls dann in Erwägung ziehen, wenn die Jahresabschlussfeier auch in den vor-
angegangenen Jahren kurz vor (oder kurz nach) dem  G eburtstag des Klägers stattgefunden hät-
te. Dies ist hingegen weder vom  Beklagten vorgetrag en noch sonst ersichtlich.

26 Ein weiteres Indiz für die berufliche Veranlassun g sieht der Senat darin, dass der Kläger – zu-
m indest ab 01. Juni 2006 - auch variable Bezüge erz ielt hat (BFH-Urteil vom  19. Juni 2008 VI R
33/07, BFH/NV 2008, 1922). Denn in dem  Anstellungsv ertrag zw ischen dem  Kläger und der Fir-
m a L AG vom  01. Juni 2006 w urde in § 2 Absatz 1 ver einbart, dass der Kläger – neben einem  fes-
ten Jahresgehalt - ab 01. Juli 2006 einen „Basisbon us“ i.H.v. insgesam t 45.000,00 € brutto pro
Jahr erhalte, der sich nach dem  im  Vertrag geregelt en „Auszahlungsgrad“ bestim m e und abhän-
gig sei von den Betriebsergebnissen der L-Gruppe, d er L AG und „vom  Positionserfolg und der
Zielerreichung“. Darüber hinaus wurde in § 2 Absatz  3 vereinbart, dass die Bezüge des Klägers
längstens im  Abstand von zw ei Jahren überprüft würd en und dabei unter anderem  die berufliche
Leistung berücksichtigt w erde. Der Kläger erhielt m ithin auch eine vom  Erfolg seiner Arbeit ab-
hängige Entlohnung. Ob eine Bew irtung ausdrücklich als Belohnung für diejenigen M itarbeiter in
Aussicht gestellt w ird, die sich nachw eisbar durch besondere Leistungen ausgezeichnet haben,
ist dabei nicht entscheidend (BFH-Urteil vom  19. Ju ni 2008 VI R 33/07 a.a.O.).

27 Bei den Bew irtungskosten für die Jahresabschlussf eier handelte es sich zur Überzeugung des
Senats auch nicht um  privat veranlasste „Aufw endung en für die Lebensführung, die die w irt-
schaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Ste uerpflichtigen m it sich bringt (§ 12 Satz 1 Nr.
1 Satz 2 EStG). Denn die Einladung zu einer solchen  Feier w ird zwar vom  Arbeitgeber, nicht hin-
gegen von einem  Abteilungs- bzw . Bereichsleiter erw artet.
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28 Die geltend gem achten Bew irtungskosten sind daher  in voller Höhe als W erbungskosten bei den
Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbei t abzugsfähig, da – was inzw ischen unstrei-
tig ist - die Abzugsbeschränkung des § 9 Abs. 5 ESt G i.V.m . § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht
greift, wenn ein Arbeitnehm er aus beruflichem  Anlas s Aufwendungen für die Bew irtung von Ar-
beitskollegen trägt (BFH-Urteil vom  10. Juli 2008 V I R 26/07 a.a.O.).

29 Der Senat hat gem äß § 90 Abs.2 FGO m it Einverstän dnis der Beteiligten ohne m ündliche Ver-
handlung entschieden.

30 Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FG O.

31 Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckba rkeit w egen der vom  Beklagten zu tragenden
Kosten beruht auf §§ 151 Abs. 2 und 3, 155 FGO i.V. m . § 708 Nr.10 ZPO. Schuldnerschutzanord-
nungen zur Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der vom  Beklagten zu tragenden Kosten unter-
bleiben, da die Voraussetzungen, unter denen ein Re chtsm ittel gegen das Urteil statthaft wäre,
unzweifelhaft nicht vorliegen (§ 155 FGO i.V.m . § 7 13 ZPO).

32 Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Vorauss etzungen des § 115 Abs. 2 FGO nicht vorliegen.
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